
comingInn Statuten

Teil 1 Name und Zweck

Art. 1 Name und Sitz
Unter dem Namen „comingInn“ besteht ein Verein im Sinne 
von Art. 60ff. ZGB mit Sitz in Bern. Der Verein besteht auf 
unbestimmte Dauer. Das Vereinsjahr entspricht dem 
Kalenderjahr.

Art. 2 Ziel und Zweck
comingInn bietet eine Anlaufstelle und Plattform für junge 
Schwule und Bisexuelle in Bern. Wir fördern den persönlichen 
Kontakt und Austausch unter jungen Schwulen und 
Bisexuellen. Wir bieten jungen Schwulen und Bisexuellen 
Hilfestellungen beim Coming-Out und anderen persönlichen 
Fragen. Wir sensibilisieren unsere Mitglieder für wichtige 
Themen im Zusammenhang mit ihrer Sexualität. Wir 
engagieren uns in der breiten Öffentlichkeit für die Interessen 
und Anliegen von jungen Schwulen und Bisexuellen.

Art. 3 Angebote
comingInn bietet ein regelmässiges Treffen in ungezwungener 
Atmosphäre an. Des Weiteren kann comingInn andere 
Aktivitäten durchführen die der Information oder der 
Geselligkeit ihrer Mitglieder dienen.

Art. 4 Zusammenarbeit
comingInn forciert eine enge Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen und Organisationen, welche ihre Ziele unterstützen.

Teil 2 Mitgliedschaft

Art. 5 Mitglied werden
Mitglieder der comingInn können natürliche oder juristische 
Personen sein. Es gibt folgende Mitgliederkategorien:
  a) comingInn-Mitglied
  b) Gönner/juristisches Mitglied
Darüber hinaus kann comingInn Kombi-Mitgliedschaften mit 
anderen Vereinen anbieten.



Art. 6 Eintritt
Der Eintritt kann jederzeit erfolgen, sofern das Mitglied nicht 
älter als 27 Jahre ist und den Mitgliederbeitrag bezahlt. 
Ausnahmen bilden Mitglieder der Kategorie Gönner/
juristisches Mitglied oder können durch den Vorstand 
genehmigt werden. Dabei ist Rücksicht auf die Interessen alles 
Mitglieder zu nehmen.

Art. 7 Mitgliederbeitrag und Haftung
Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag zu leisten, der durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt wird und jeweils zur 
Mitgliedschaft bis Ende des Vereinsjahres berechtigt. Die 
Haftung der Mitglieder ist auf den Jahresbeitrag beschränkt.

Art. 8 Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch:
  a) Austritt
  b) Ausschluss
  c) Todesfall
Der Austritt muss schriftlich und mindestens einen Monat vor 
Ablauf des Vereinsjahres zu Handen des Vorstandes erklärt 
werden. Er kann nur auf Ende eines Vereinsjahres erfolgen.

Mitglieder die den Interessen des Vereins entgegenwirken, 
können durch den Vorstand schriftlich und begründet 
ausgeschlossen werden. Das ausgeschlossene Mitglied kann 
einen Rekurs zu Handen der Mitgliederversammlung 
einreichen.

Teil 3 Finanzen

Art. 9 Einnahmen
Die Einnahmen der comingInn bestehen aus:
  a) Mitgliederbeiträgen
  b) Gönner- und Sponsorenbeiträgen und Spenden
  c) Beiträgen der öffentlichen Hand
  d) Beiträgen der hab oder anderen Institutionen
  e) Ertrag des Vereinsvermögens
  f) ausserordentlichen Erträgen

Art. 10 Aufwände
Die Aufwände der comingInn bestehen aus:
  a) Kosten von Anlässen
  b) Beiträge an andere Institutionen
  c) ausserordentlichen Aufwänden



Art. 11 Revisionsstelle
Zwei Revisoren prüfen die Jahresrechnung sowie die Bilanz, 
verfassen zu Handen der Mitgliederversammlung einen Bericht 
und stellen Antrag. Mitglieder des Vorstandes können keine 
Mitglieder der Revisionsstelle sein.

Sie werden für jeweils ein Jahr gewählt.

Teil 4 Organe

Art. 12 Organe
Die Organe von comingInn sind:
  a) Mitgliederversammlung
  b) Vorstand
  c) Rechnungsrevisoren

Teil 5 Mitgliederversammlung

Art. 13 Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich 
statt. Sie wird mindestens 15 Tage vorher schriftlich oder per E-
Mail mit Angabe der Traktanden angekündigt und muss bis 
spätestens Ende März stattfinden. Beschlüsse zu nicht 
traktandierten Geschäften sind nur nach Genehmigung durch 
die Mitgliederversammlung möglich.

Art. 14 Aufgaben
Die Aufgaben und Kompetenzen der Mitgliederversammlung 
sind:
  a) Abnahme des Jahresberichtes, des Kassierberichtes, des 
Revisionsberichtes der Jahresrechnung sowie der Bilanz
  b) Entlastung des Vorstandes sowie der Revisionsstelle
  c) Festsetzung der Jahresbeiträge
  d) Genehmigung des Budgets
  e) Wahl des Vorstandes
  f) Wahl der Revisionsstelle
  g) Änderung der Statuten
  h) Auflösung des Vereins
  i) Beschluss über Anträge zu ihren Handen



Art. 15 Beschlüsse
Beschlüsse der Mitgliederversammlungen werden in offener 
Abstimmung mit relativem Mehr gefasst (vorbehaltlich Art. 22 
& 23). Wahlen werden offen im ersten Wahlgang mit 
absolutem, in allen weiteren Wahlgängen mit relativem Mehr 
getätigt. Ein Viertel aller anwesenden Mitglieder können eine 
geheime Abstimmung bzw. Wahl fordern.

Art. 16 Stimm- und Wahlrecht
Alle Mitglieder haben das gleiche Stimm- und Wahlrecht. Vom 
Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen sind Gönner und 
juristische Mitglieder. Stellvertretungen sind nicht zulässig. 
Vorstandsmitglieder und Revisoren sind bei Geschäften die sie 
betreffen nicht stimmberechtigt.

Art. 17 Ausserordentliche Mitgliederversammlung
Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung findet auf 
Antrag des Vorstandes oder einem Viertel der Mitglieder statt. 
Im Weiteren gelten die Bestimmungen über die ordentliche 
Mitgliederversammlung. Die ausserordentliche 
Mitgliederversammlung muss innerhalb von 40 Tagen, 
nachdem ein entsprechendes Begehren eingegangen ist, 
stattfinden.

Teil 6 Vorstand

Art. 18 Vorstand
Der Vorstand besteht aus zwei Co-Präsidenten sowie 
mindestens einem weiteren Mitglied. Die Aufgabenteilung ist 
Sache des Vorstandes.

Er wird für jeweils ein Jahr gewählt.

Art. 19 Beschlüsse
Der Vorstand tritt nach eigenem Ermessen zusammen und 
beschliesst mit einem relativen Mehr. Zur Beschlussfähigkeit ist 
die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Vorstandsmitglieder erforderlich. Alle Vorstandsmitglieder sind 
in allen Belangen gleichberechtigt.

Art. 20 Kompetenzen
Kompetenzen des Vorstandes sind alle, die nicht ausdrücklich 
anderen Organen zugeschrieben sind. Er untersteht bei der 
Ausübung seiner Aufgaben der Schweigepflicht.



Art. 21 Zeichnung
Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen. Er zeichnet 
kollektiv zu zweien, ohne Präferenz der einzelnen Mitglieder, 
nach Genehmigung durch den gesamten Vorstand.

Es besitzen jeweils mindestens zwei Vorstandsmitglieder 
unabhängig voneinander Zeichnungsberechtigung auf dem 
Vereinskonto.

Teil 7 Statuten und Auflösung

Art. 22 Revision der Statuten
Eine Teil- oder Totalrevision der Statuten wird in die Wege 
geleitet, wenn der Vorstand oder ein Drittel der Mitglieder dies 
verlangen. Sie wird von der Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen 
und muss in jedem Fall angekündigt werden.

Art. 23 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins wird von der Mitgliederversamm-
lung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen und muss in jedem Fall angekündigt werden. Ein 
allfälliges Vereinsvermögen wird mit einem einfachen 
Beschluss an eine Organisation mit ähnlichen Zwecken 
überlassen. Im Übrigen erfolgt die Liquidation nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.

Vorliegende Statuten wurden durch die ordentliche Mitgliederversamm-
lung vom 05.03.2007 genehmigt und ersetzen alle bisherigen Statuten.


